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(1) Bei der Fertigung des Vermerkes über den Abschluss der Ermittlungen sind die besonderen 
verfahrensrechtlichen Wirkungen (§ 147 Absatz 2, § 406e Absatz 2 Satz 3 StPO) zu beachten.

(2) Richtet sich das Verfahren gegen mehrere Beschuldigte, wird vor dem Vermerk über den Abschluss der 
Ermittlungen gegen einzelne von ihnen der Stand der Ermittlungen gegen die übrigen zu berücksichtigen 
sein.

(3) 1Der Vermerk über den Abschluss der Ermittlungen ist mit Datum und Namen des Staatsanwalts in die 
Akte aufzunehmen. 2Richtet sich das Verfahren gegen mehrere Beschuldigte, muss der Vermerk erkennen 
lassen, gegen welche Beschuldigten die Ermittlungen abgeschlossen sind.


